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Die Arbeiten des Fachbereichs Europa geben nicht die Auffassung des Deutschen Bundestages, eines seiner Organe 
oder der Bundestagsverwaltung wieder. Vielmehr liegen sie in der fachlichen Verantwortung der Verfasserinnen und 
Verfasser sowie der Fachbereichsleitung. Arbeiten des Fachbereichs Europa geben nur den zum Zeitpunkt der Erstel-
lung des Textes aktuellen Stand wieder und stellen eine individuelle Auftragsarbeit für einen Abgeordneten des Bun-
destages dar. Die Arbeiten können der Geheimschutzordnung des Bundestages unterliegen, geschützte oder andere 
nicht zur Veröffentlichung geeignete Informationen enthalten. Eine beabsichtigte Weitergabe oder Veröffentlichung ist 
vorab der Fachbereichsleitung anzuzeigen und nur mit Angabe der Quelle zulässig. Der Fachbereich berät über die da-
bei zu berücksichtigenden Fragen. Diese Kurzinformation dient lediglich der bundestagsinternen Unterrichtung, von 
einer Weiterleitung an externe Stellen ist abzusehen. 

  

Eine Suche auf der Seite EUR-Lex mit dem Suchbegriff „Artikel 4 Absatz 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009“ in den Rechtsvorschriften der EU (dazu zählen verbindliche Rechtsinstrumente 
wie Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse bzw. Entscheidungen, nicht verbindliche Instru-
mente wie Entschließungen und Stellungnahmen und andere Instrumente wie interne Vorschrif-
ten der EU-Institutionen) ergab vier Treffer. 

In keinem der vier Dokumente, Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012, Durchführungsver-
ordnung (EU) 2016/871, Durchführungsverordnung (EU) 2016/872 und Durchführungsverord-
nung (EU) 2016/1496, wurde die Ausnahmeregelung des Art. 4 Abs. 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 angewandt. In der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 werden die not-
wendigen Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 
Pflanzenschutzmitteln festgelegt. In diesem Zusammenhang wird auch die Anwendung der Aus-
nahmeregelung des Art. 4 Abs. 7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in Erneuerungsverfahren 
geregelt. Die anderen drei Durchführungsverordnungen regeln die Nichterneuerung der Geneh-
migung der Wirkstoffe Amitrol, DPX KE 459 (Flupyrsulfuron-methyl) und Isoproturon. In diesem 
Zusammenhang wird in den Erwägungsgründen der drei Durchführungsverordnungen festgehal-
ten: „Angesichts der in Erwägungsgrund […] dargelegten Bedenken kommt die Ausnahmerege-
lung gemäß Artikel 4 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nicht zur Anwendung.“ 

Soweit ersichtlich ist die Ausnahmeregelung des Art. 4 Abs. 7 der Verordnung (EG)  
Nr. 1107/2009 somit bisher nicht zur Anwendung gekommen. 
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